
3.3. Vorbereitung des Straß enwesens auf den Winter 

Noch der Winterordnung des Straßenwesens sind all e Leiter in ihrem Zuständig
keitsbereich (Tob. 3.1.) verantwo rtlich für: 

Tab. 3.1.: 	 Verantwortlichkeit im Straßenwinlerdienst 

Ebene Straßen kla sse ve rantwortl iches verantwo rt lich flir 
Staatliches Orga n d ie operative 

Durchführung des 
Straßenwinter
dienstes 

Zentral Autobahn 	 Mi nister iums für VEB Autoba hn
Verkehrswesen, direktion 
Hauptverwaltung 
des Stroßenwesens 

Bezirke 	 Fernvorkehrs- Rat des Bezi rkes VE B Bezirks 
straßen d irekti on des 
(i n Städten über Straßenwese ns 
50000 Einwoh ner 
ohne Ortsdurch
fahrten) 

ßezirks s! raße n 
(in den Städ ten 
und G emeinden 
über 10000 Ein
v'lohner ohne O rts
durchfahrten) 

Kreise Kreisstraßen 	 Rat d es Kreises ; VEB kreisdirektion 
das für Ve rkehr d es Straßenwesens 
zus tä ndige Foch  und äh nliche 
organ Einrid, tl lngen 

Städte und Stadt- und 	 Rat des Stad t VEB Stad tdi rek tion 
Gemeinden Gemeind estraßen 	 kreises ; des Stro ßellwesens, 

Ro t der Sta dt Betr iebe der 
oder der örtlichen Ve r-
Gemeinde sorg ungswirtschaft 

(l. B. M üll abfuhr), 
sonstige Bea uf
t ragte der Städte 
und Gemeinden 

- dos vorausschauende Planen, dos rechtzeitige und gewissenho rte Vorbe reiten 
und dos konsequente Durchführen al ler M aßna hmen, d ie die Befahrbarkeit 
der Autobahnen und Straßen enlsprechend derl Erfo rdernissen des Straßen
verkehrs sicherstellen 

- dos Berücksichtigen aller Erfordernisse des Wi nterdienstes in den Perspektiv
und Jahresplänen (einschließlich des Schaffens notwendig er Bestände und 
Reserven) 

_ dos planmäßige Bevorraten von Streugut und A uftaum itte ln sowie flir dos 
Anlegen von Reserven für die Durchfüh ru ng des Straßenwinterdienstes 

- dos Festlegen von Ma ßna hmen ZLlr opera tiven und schwerpunktmä ßi gen 
Lenkung der Belieferung mit Abstumpfungs- und Auftaumitteln 

_ 	das Anmelden des Bedclrfs on zusätzlichem Winterdi enstpersonal und zusötz
licher Techn ik bei den ärtlichen Röten bis zum 31. Mai jeden Jahres und das 
Absch ließen von Verträgen mit den vermittelten Betrieben bis zur" 31. August 
für d ie kommende W in te rperiode (Inhalt der Verträge entsprechend 

Tabelle 3.2.) 

Tob. 3.2.: 	 Grundsätzlicher Inha lt d er Vertröge, die die Betriebe des Straßen
wesens mit Betrieben aus der übrigen Wirtschaft über Leistungen im 
Straßenwinterdienst abschl ießen 

1. 	Vertrag über das Bereitstellen von Arbeitskröften 

_ 	Dauer in der Regel vom 15. November bis 31. März. 
Glelchzeiti9 ist eine vorzeit ige oder spätere Bereitstellung im Ausnahmefall 
beim Vorli egen entsprechender Erfordernisse zu vereinbaren; 

_ Anzah l der notwendigen Arbeitskräfte sowie deren Qualifikationsmerkmale. 
Ausrüstung mit Schutzbekleidung. Werkzeugen usw.; 

_ genaues Fi xieren der Form des Abrufs sowie der Zeitdauer vom Anfordern 
bis zum Berei tstellen; 

- Schichtsystem, Schichtwechsel ; 

- Ausüb ung des W eisungsrechtes für die Zeit des Einsatzes bzw. der Abstellung; 

- Verrech nen d er durchgeführten Leistungen; 

- kultu re ll e und soziale Betreuung; 

-	 Beleh rung über Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz ; 

- Regelungen über die Rückgabe vertraglich gebundener Arbeitskräfte bzw. 

über ihren Einsatz be i Instandhaltungsarbeiten on Straßenverkehrsanlagen, 
wenn die W ettererschein ungen es zulassen. 

2. Verllag über das Anmieten von Fahrzeugen und Techn ik 

- Zeitdauer des Vertrages (siehe oben) 
,- Festl egen der Abstellungsdauer für den gesamten Zeitraum oder nur auf 

Abruf im Bedarfsfall; 
- Anza hl, genaue Typenbezeichnung, Angabe der Nutzlast und Leistung sowie 

Ausrüstung bzw. Zusa tzgeräte; 
-	 vereinbarter Einsatzo rt und Zweckbestimmung ; 
- Zeitdauer vom Anfordern bis zur Bereitstellung 

(Lkw und Traktor: 3 Stunden; Aufsatlstreuer: 6 Stunden; Aufbaustreuel' : 
12 Stunden) ; 
Bedingungen für eventuelles Umsetzen in andere Betriebsbereiche und Ge
biete; 

-	 Schichtsystem, Schichtwechsel ; 
- Durchführen von Wartungs- und Pflegearbeiten sowie Instandsetzungsmaß

nahmen bei Störungen und Ausfällen; 
- Termin des Anbaues der Zusatzausrüstungen für den Straßenwinterdienst; 
- Ausübung des Weisungsrechtes ; 
- Vergüten bzw. Abrechnen der Leistungen; 
- kulturelle und soziale Betreuung der Bedienungskrä fte; 
- Fragen des Arbeitsschulzes, Schulungsmaßnahmen ; 
- Regelungen über die kurzfristige Rückgabe vertraglich gebundener Technik 

bzw. über den Einsatz der Bedienungskräfte bei der Wartung und Pflege der 
Winterdiensttechnik und bei Instandhaltungsarbeiten on Straßenverkehrs
anlagen. 
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